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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

RICHTLINIEN

RICHTLINIE 2007/44/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 5. September 2007

zur Änderung der Richtlinie 92/49/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2002/83/EG, 2004/39/EG,
2005/68/EG und 2006/48/EG in Bezug auf Verfahrensregeln und Bewertungskriterien für die
aufsichtsrechtliche Beurteilung des Erwerbs und der Erhöhung von Beteiligungen im Finanzsektor

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO-
PÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2 und
Artikel 55,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für
die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensver-
sicherung) (Dritte Richtlinie Schadenversicherung) (4), die
Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversiche-
rungen (5), die Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte

für Finanzinstrumente (6), die Richtlinie 2005/68/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November
2005 über die Rückversicherung und die Richtlinie 2006/
48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der
Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung) (7) regeln Fälle, in
denen eine natürliche oder juristische Person beschlossen
hat, eine qualifizierte Beteiligung an einem Kreditinstitut,
einem Lebens-, Schaden- oder Rückversicherungsunter-
nehmen oder einer Wertpapierfirma zu erwerben oder zu
erhöhen.

(2) Der Rechtsrahmen enthält bislang weder detaillierte Krite-
rien für eine aufsichtsrechtliche Beurteilung des beab-
sichtigten Erwerbs einer Beteiligung noch ein Verfahren für
ihre Anwendung. Eine Klärung der Kriterien und des
Verfahrens der aufsichtsrechtlichen Beurteilung ist erforder-
lich, damit die nötige Rechtssicherheit, Klarheit und
Vorhersehbarkeit in Bezug auf den Beurteilungsprozess
und das entsprechende Ergebnis geschaffen wird.

(3) Die Rolle der zuständigen Behörden sollte sowohl in
inländischen als auch in grenzüberschreitenden Fällen darin
bestehen, die aufsichtsrechtliche Beurteilung auf der Grund-
lage eines eindeutigen und transparenten Verfahrens sowie
einer begrenzten Zahl klarer Beurteilungskriterien rein
aufsichtsrechtlicher Art vorzunehmen. Deshalb ist es
erforderlich, Kriterien für die aufsichtsrechtliche Beurteilung
von Anteilseignern und der Geschäftsleitung in Bezug auf
einen beabsichtigten Erwerb sowie ein klares Verfahren für
ihre Anwendung zu spezifizieren. Mit dieser Richtlinie wird
die Umgehung der ursprünglichen Zulassungsbedingungen
durch den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung am
Zielunternehmen (das Unternehmen, an dem der Erwerb
einer Beteiligung beabsichtigt wird) verhindert. Die zustän-
digen Behörden sollten durch diese Richtlinie nicht daran
gehindert werden, Zusagen des interessierten Erwerbers zur
Erfüllung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß
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den Beurteilungskriterien dieser Richtlinie zu berücksichti-
gen, sofern seine Rechte aus dieser Richtlinie dadurch nicht
beeinträchtigt werden.

(4) In keinem Fall sollte die aufsichtsrechtliche Beurteilung
eines beabsichtigten Erwerbs vorübergehend oder dauerhaft
an die Stelle der laufenden aufsichtsrechtlichen Über-
wachung und anderer einschlägiger Bestimmungen treten,
denen das beaufsichtigte Zielunternehmen seit seiner
Erstzulassung unterworfen war.

(5) Diese Richtlinie sollte Marktteilnehmer nicht daran hindern,
effektiv auf dem Wertpapiermarkt tätig zu sein. Die für die
Beurteilung eines beabsichtigten Erwerbs benötigten Infor-
mationen sowie die Beurteilung der Übereinstimmung mit
den verschiedenen Kriterien sollten daher unter anderem in
einem angemessenen Verhältnis zu der Einbindung des
interessierten Erwerbers in die Geschäftsleitung des Unter-
nehmens, an dem der Erwerb beabsichtigt wird, stehen. Die
zuständigen Behörden sollten in Übereinstimmung mit
guter Verwaltungspraxis ihre Beurteilung unverzüglich
vornehmen und den interessierten Erwerber — zumindest
wenn dieser darum ersucht — auch von einer positiven
Beurteilung in Kenntnis setzen.

(6) Für immer stärker integrierte Märkte und dort, wo
Gruppenstrukturen in mehrere Mitgliedstaaten hineinrei-
chen können, unterliegt der Erwerb einer qualifizierten
Beteiligung in einer Reihe von Mitgliedstaaten der Über-
prüfung. Eine möglichst weitgehende gemeinschaftsweite
Harmonisierung des Verfahrens und der aufsichtsrecht-
lichen Beurteilung, ohne dass die Mitgliedstaaten in diesem
Zuge noch strengere Vorschriften festlegen, ist folglich
unerlässlich. Daher sollten die Schwellen für die Anzeige
eines beabsichtigten Erwerbs oder der Veräußerung einer
qualifizierten Beteiligung, das Beurteilungsverfahren, die
Liste der Beurteilungskriterien und die anderen für die
aufsichtsrechtliche Beurteilung eines beabsichtigten Erwerbs
geltenden Bestimmungen dieser Richtlinie so weit wie
möglich harmonisiert werden. Die Mitgliedstaaten sollten
durch diese Richtlinie nicht daran gehindert werden, zu
verlangen, dass die zuständigen Behörden über den Erwerb
von Beteiligungen, die unterhalb der in dieser Richtlinie
festgelegten Schwellenwerte liegen, informiert werden
müssen, sofern ein Mitgliedstaat für diesen Zweck nicht
mehr als eine einzige zusätzliche Schwelle unterhalb von
10 % festlegt. Auch sollten die zuständigen Behörden durch
diese Richtlinie nicht daran gehindert werden, allgemeine
Leitlinien zu der Frage festzulegen, ab welcher Höhe davon
auszugehen ist, dass mit den betreffenden Beteiligungen ein
erheblicher Einfluss ausgeübt wird.

(7) Um die Klarheit und Vorhersehbarkeit des Beurteilungsver-
fahrens zu gewährleisten, sollte eine bestimmte Frist für den
Abschluss der aufsichtsrechtlichen Beurteilung festgelegt
werden. Während des Beurteilungverfahrens sollten die
zuständigen Behörden nur ein einziges Mal die Möglichkeit
haben, diese Frist zu unterbrechen, und das auch nur, um
zusätzliche Informationen anzufordern; danach sollten die
Behörden die Beurteilung in jedem Fall innerhalb der
vorgesehenen Frist abschließen. Dies sollte die zuständigen
Behörden nicht daran hindern, auch nach Ablauf der Frist
für die Vervollständigung der angeforderten Informationen,
weitere Klarstellungen anzufordern oder dem interessierten
Erwerber zu gestatten, jederzeit innerhalb der Frist für die
Beurteilung zusätzliche Informationen vorzulegen, voraus-
gesetzt, diese Frist wird nicht überschritten. Es sollte den
zuständigen Behörden dadurch auch nicht verwehrt sein,
den beabsichtigten Erwerb jederzeit innerhalb der Frist für

die Beurteilung gegebenenfalls abzulehnen. Die Zusammen-
arbeit zwischen dem interessierten Erwerber und den
zuständigen Behörden sollte auf diese Weise während des
gesamten Beurteilungszeitraums bestehen bleiben. Regel-
mäßige Kontakte zwischen dem interessierten Erwerber
und der für das beaufsichtigte Unternehmen, an dem der
Erwerb beabsichtigt wird, zuständigen Behörde, können
auch bereits im Vorfeld einer förmlichen Anzeige statt-
finden. Die Zusammenarbeit sollte im Zeichen einer echten
Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung stehen,
wodurch beispielsweise vermieden werden kann, dass
unvorhergesehene Informationsanforderungen eingehen
oder Informationen in einem weit fortgeschrittenen
Stadium des Beurteilungszeitraums vorgelegt werden.

(8) Was die aufsichtsrechtliche Beurteilung anbelangt, so
bedingt das Kriterium der „Zuverlässigkeit des interessierten
Erwerbers“ die Prüfung, ob Zweifel hinsichtlich der
Integrität und fachlichen Eignung des interessierten Erwer-
bers bestehen und ob diese Zweifel begründet sind. Diese
Zweifel können zum Beispiel auf ein Geschäftsgebaren in
der Vergangenheit zurückgehen. Die Beurteilung der Zuver-
lässigkeit ist dann besonders wichtig, wenn es sich bei dem
interessierten Erwerber um ein nicht beaufsichtigtes Unter-
nehmen handelt, sollte aber im Fall von in der Europäischen
Union zugelassenen und beaufsichtigten Erwerbern erleich-
tert werden.

(9) In einer von dem jeweiligen Mitgliedstaat erstellten Liste
sollten unter strenger Berücksichtigung der Kriterien dieser
Richtlinie die Informationen bestimmt werden, die zu
Beurteilungszwecken angefordert werden können. Der
Umfang der Informationen sollte der Art des beabsichtigten
Erwerbs angemessen und angepasst sein, insbesondere
wenn es sich bei dem interessierten Erwerber um ein nicht
beaufsichtigtes oder in einem Drittland ansässiges Unter-
nehmen handelt. Es sollte auch möglich sein, in begründe-
ten Fällen weniger umfassende Informationen anzufordern.

(10) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die zuständigen
Behörden bei der Beurteilung der Eignung eines interessier-
ten Erwerbers eng zusammenarbeiten, wenn es sich bei
diesem um ein in einem anderen Mitgliedstaat oder Sektor
zugelassenes beaufsichtigtes Unternehmen handelt.
Obgleich es als sachgerecht gesehen wird, dass die
endgültige Entscheidung über die aufsichtsrechtliche Beur-
teilung bei der zuständigen Behörde liegt, der die Beauf-
sichtigung des Unternehmens obliegt, an dem der Erwerb
beabsichtigt wird, sollte diese zuständige Behörde die
Stellungnahme der zuständigen Behörde, der die Beauf-
sichtigung des interessierten Erwerbers obliegt, insbeson-
dere hinsichtlich der Beurteilungskriterien, die diesen
unmittelbar betreffen, vollständig berücksichtigen.

(11) Die Kommission sollte gemäß den im Vertrag festgelegten
Rechten und Pflichten in der Lage sein, die Anwendung der
Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Beurteilung des
Erwerbs von Beteiligungen zu überwachen, um ihre
Aufgaben im Hinblick auf die Durchsetzung des Gemein-
schaftsrechts erfüllen zu können. Unter Berücksichtigung
von Artikel 296 des Vertrags sollten die Mitgliedstaaten mit
der Kommission zusammenarbeiten, indem sie ihr nach
Abschluss des Beurteilungsverfahrens Informationen über
von ihren zuständigen Behörden vorgenommene aufsichts-
rechtliche Beurteilungen zur Verfügung stellen, sofern diese
Informationen einzig und allein verlangt werden, um
ermitteln zu können, ob die Mitgliedstaaten gegen ihre
Pflichten gemäß dieser Richtlinie verstoßen haben.
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(12) Die Beurteilungskriterien müssen unter Umständen in der
Zukunft angepasst werden, um den Marktentwicklungen
und der Notwendigkeit einer einheitlichen Anwendung in
der Gemeinschaft Rechnung zu tragen. Diese technischen
Anpassungen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission über-
tragenen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(13) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Einführung
harmonisierter Verfahrensregeln und Beuteilungskriterien
in der gesamten Gemeinschaft, auf Ebene der Mitglied-
staaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und
daher wegen ihres Umfangs und ihrer Auswirkungen besser
auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen ist, kann die
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über
das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(14) Die Gemeinschaft will ihre Finanzmärkte für die übrige
Welt geöffnet halten und damit zu einer stärkeren
Liberalisierung der globalen Finanzmärkte in Drittländern
beitragen. Ein gleichberechtigter Zugang zu Investitionen
weltweit wäre für alle Marktteilnehmer von Vorteil. Die
Mitgliedstaaten sollten der Kommission Fälle melden, in
denen in der Gemeinschaft ansässige Kreditinstitute, Wert-
papierfirmen, sonstige Finanzinstitute oder Versicherungs-
unternehmen, die in einem Drittland ansässige
Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, sonstige Finanzinstitute
oder Versicherungsunternehmen erwerben, nicht die glei-
che Behandlung wie inländische Erwerber erfahren und auf
erhebliche Hindernisse stoßen. Die Kommission sollte
Maßnahmen vorschlagen, um Abhilfe zu schaffen, oder
diese Fälle in den geeigneten Gremien zur Sprache bringen.

(15) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung
über bessere Rechtsetzung (2) sind die Mitgliedstaaten
aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse
der Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, aus denen
im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen
dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu
entnehmen sind, und diese zu veröffentlichen.

(16) Die Richtlinien 92/49/EWG, 2002/83/EG, 2004/39/EG,
2005/68/EG und 2006/48/EG sollten daher entsprechend
geändert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Richtlinie 92/49/EWG

Die Richtlinie 92/49/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Buchstabe g Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Bei der Anwendung dieser Definition im Rahmen der
Artikel 8 und 15 sowie in Bezug auf die anderen in
Artikel 15 genannten Beteiligungsschwellen werden die in
den Artikeln 9 und 10 der Richtlinie 2004/109/EG (*)
genannten Stimmrechte und die Voraussetzungen für das

Zusammenrechnen der Beteiligungen nach Artikel 12
Absätze 4 und 5 jener Richtlinie berücksichtigt.

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen nicht die Stimmrechte
oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder Kreditinsti-
tute möglicherweise infolge einer Übernahme der Emission
von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanz-
instrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung im Sinne
des Anhangs I Abschnitt A Nummer 6 der Richtlinie 2004/
39/EG (**) halten, vorausgesetzt, diese Rechte werden zum
einen nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt, um in die
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und zum
anderen innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs veräußert.

(*) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in
Bezug auf Informationen über Emittenten, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt
zugelassen sind (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).

(**) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für
Finanzinstrumente (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG
(ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 1).“

2. Artikel 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine
natürliche oder juristische Person oder gemeinsam
handelnde natürliche oder juristische Personen (im
Folgenden ‚interessierter Erwerber‘), die beschlossen
hat bzw. haben, an einem Versicherungsunternehmen
eine qualifizierte Beteiligung direkt oder indirekt zu
erwerben oder eine derartige qualifizierte Beteiligung
direkt oder indirekt zu erhöhen, mit der Folge, dass ihr
Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %,
30 % oder 50 % erreichen oder überschreiten würde
oder das Versicherungsunternehmen ihr Tochterunter-
nehmen würde (im Folgenden ‚beabsichtigter Erwerb‘),
den für das Versicherungsunternehmen, an dem eine
qualifizierte Beteiligung erworben oder erhöht werden
soll, zuständigen Behörden zuerst schriftlich diese
Tatsache unter Angabe des Umfangs der geplanten
Beteiligung zusammen mit den in Artikel 15b
Absatz 4 genannten einschlägigen Informationen
anzuzeigen hat bzw. haben. Die Mitgliedstaaten
können davon absehen, die 30 %-Schwelle anzu-
wenden, wenn sie nach Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a
der Richtlinie 2004/109/EG eine Schwelle von einem
Drittel anwenden.“

b) Absatz 1a wird gestrichen.

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine
natürliche oder juristische Person, die beschlossen hat,
ihre an einem Versicherungsunternehmen direkt oder
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indirekt gehaltene qualifizierte Beteiligung zu ver-
äußern, zuerst die zuständigen Behörden schriftlich
unterrichtet und den geplanten Umfang ihrer Beteili-
gung anzeigt. Diese natürliche oder juristische Person
hat den zuständigen Behörden ebenfalls anzuzeigen,
wenn sie beschlossen hat, ihre qualifizierte Beteiligung
so zu verringern, dass ihr Anteil an den Stimmrechten
oder am Kapital 20 %, 30 % oder 50 % unterschreiten
würde oder das Versicherungsunternehmen nicht
mehr ihr Tochterunternehmen wäre. Die Mitglied-
staaten können davon absehen, die 30 %-Schwelle
anzuwenden, wenn sie nach Artikel 9 Absatz 3
Buchstabe a der Richtlinie 2004/109/EG eine Schwelle
von einem Drittel anwenden.“

3. Die folgenden Artikel werden eingefügt:

„Artikel 15a

(1) Die zuständigen Behörden bestätigen dem interessier-
ten Erwerber umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von
zwei Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige nach Artikel 15
Absatz 1 sowie dem etwaigen anschließenden Erhalt der in
Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Informatio-
nen schriftlich deren Eingang.

Die zuständigen Behörden verfügen über maximal 60
Arbeitstage ab dem Datum der schriftlichen Bestätigung des
Eingangs der Anzeige und aller von dem Mitgliedstaat
verlangten Unterlagen, die der Anzeige nach Maßgabe der
in Artikel 15b Absatz 4 genannten Liste beizufügen sind
(im Folgenden ‚Beurteilungszeitraum‘), um die Beurteilung
nach Artikel 15b Absatz 1 (im Folgenden ‚Beurteilung‘)
vorzunehmen.

Die zuständigen Behörden teilen dem interessierten Erwer-
ber zum Zeitpunkt der Bestätigung des Eingangs der
Anzeige den Zeitpunkt des Ablaufs des Beurteilungs-
zeitraums mit.

(2) Die zuständigen Behörden können erforderlichen-
falls bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurteilungs-
zeitraums weitere Informationen anfordern, die für den
Abschluss der Beurteilung notwendig sind. Diese Anforde-
rung ergeht schriftlich unter Angabe der zusätzlich
benötigten Informationen.

Der Beurteilungszeitraum wird für die Dauer vom Zeit-
punkt der Anforderung von Informationen durch die
zuständigen Behörden bis zum Eingang der entsprechenden
Antwort des interessierten Erwerbers unterbrochen. Die
Unterbrechung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es
liegt im Ermessen der zuständigen Behörden, weitere
Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informationen
anzufordern, doch darf dies nicht zu einer Unterbrechung
des Beurteilungszeitraums führen.

(3) Die zuständigen Behörden können die Unterbrechung
nach Absatz 2 Unterabsatz 2 bis auf 30 Arbeitstage
ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber

a) außerhalb der Gemeinschaft ansässig ist oder beauf-
sichtigt wird oder

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die nicht
einer Beaufsichtigung nach dieser Richtlinie oder den
Richtlinien 85/611/EWG (*), 2002/83/EG (**), 2004/
39/EG, 2005/68/EG (***) oder 2006/48/EG (4)*
unterliegt.

(4) Entscheiden die zuständigen Behörden nach Abschluss
der Beurteilung, Einspruch gegen den beabsichtigten
Erwerb zu erheben, so setzen sie den interessierten
Erwerber davon innerhalb von zwei Arbeitstagen und
unter Einhaltung des Beurteilungszeitraums schriftlich
unter Angabe der Gründe für die Entscheidung in Kenntnis.
Vorbehaltlich einzelstaatlicher Rechtsvorschriften kann eine
Begründung der Entscheidung auf Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Diese Bestimmung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
den zuständigen Behörden zu gestatten, die Entscheidungs-
gründe auch ohne entsprechenden Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(5) Erheben die zuständigen Behörden gegen den beab-
sichtigten Erwerb innerhalb des Beurteilungszeitraums
schriftlich keinen Einspruch, so gilt dieser als genehmigt.

(6) Die zuständigen Behörden können eine Frist für den
Abschluss eines beabsichtigten Erwerbs festlegen und diese
Frist gegebenenfalls verlängern.

(7) Die Mitgliedstaaten dürfen an die Anzeige eines
direkten oder indirekten Erwerbs von Stimmrechten oder
Kapital an die zuständigen Behörden und die Genehmigung
eines derartigen Erwerbs durch diese Behörden keine
strengeren Anforderungen stellen, als in dieser Richtlinie
vorgesehen ist.

Artikel 15b

(1) Bei der Beurteilung der Anzeige nach Artikel 15
Absatz 1 und der Informationen nach Artikel 15a Absatz 2
haben die zuständigen Behörden im Interesse einer soliden
und umsichtigen Führung des Versicherungsunternehmens,
an dem der Erwerb beabsichtigt wird, und unter Berück-
sichtigung des voraussichtlichen Einflusses des interessier-
ten Erwerbers auf das Versicherungsunternehmen die
Eignung des interessierten Erwerbers und die finanzielle
Solidität des beabsichtigten Erwerbs im Hinblick auf
sämtliche folgende Kriterien zu prüfen:

a) die Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers;

b) die Zuverlässigkeit und die Erfahrung einer jeden
Person, die die Geschäfte des Versicherungsunter-
nehmens infolge des beabsichtigten Erwerbs leiten
wird;

c) die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers,
insbesondere in Bezug auf die Art der tatsächlichen
und geplanten Geschäfte des Versicherungsunterneh-
mens, an dem der Erwerb beabsichtigt wird;

d) die Tatsache, ob das Versicherungsunternehmen in der
Lage sein und bleiben wird, den Aufsichtsanforde-
rungen aufgrund dieser Richtlinie und gegebenenfalls
aufgrund anderer Richtlinien, insbesondere der Richt-
linien 73/239/EWG, 98/78/EG (5)*, 2002/13/EG (6)*
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und 2002/87/EG (7)* zu genügen, und insbesondere
die Tatsache, ob die Gruppe, zu der es gehören wird,
über eine Struktur verfügt, die es ermöglicht, eine
wirksame Beaufsichtigung auszuüben, einen wirk-
samen Austausch von Informationen zwischen den
zuständigen Behörden durchzuführen und die Auf-
teilung der Zuständigkeiten zwischen den zuständigen
Behörden zu bestimmen;

e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht,
dass im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
Erwerb Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG
(8)* stattfinden, stattgefunden haben oder ob diese
Straftaten versucht wurden bzw. ob der beabsichtigte
Erwerb das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen
könnte.

(2) Die zuständigen Behörden können gegen den beab-
sichtigten Erwerb nur dann Einspruch erheben, wenn es
dafür vernünftige Gründe auf der Grundlage der in Absatz 1
genannten Kriterien gibt oder die vom interessierten
Erwerber vorgelegten Informationen unvollständig sind.

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen weder Vorbedingungen an
die Höhe der zu erwerbenden Beteiligung knüpfen noch
ihren zuständigen Behörden gestatten, bei der Prüfung des
beabsichtigten Erwerbs auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse
des Marktes abzustellen.

(4) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste, in der
die Informationen genannt werden, die für die Beurteilung
erforderlich sind und die den zuständigen Behörden zum
Zeitpunkt der Anzeige nach Artikel 15 Absatz 1 zu
übermitteln sind. Der Umfang der beizubringenden
Informationen hat der Art des interessierten Erwerbers
und der Art des beabsichtigten Erwerbs angemessen und
angepasst zu sein. Die Mitgliedstaaten fordern keine
Informationen an, die für die aufsichtsrechtliche Beur-
teilung nicht relevant sind.

(5) Werden der zuständigen Behörde zwei oder mehrere
Vorhaben betreffend den Erwerb oder die Erhöhung von
qualifizierten Beteiligungen an ein und demselben Ver-
sicherungsunternehmen angezeigt, so hat die Behörde
unbeschadet des Artikels 15a Absätze 1, 2 und 3 alle
interessierten Erwerber auf nicht diskriminierende Art und
Weise zu behandeln.

Artikel 15c

(1) Die jeweils zuständigen Behörden arbeiten bei der
Beurteilung eng zusammen, wenn es sich bei dem
interessierten Erwerber um eine der nachfolgenden natür-
lichen oder juristischen Personen handelt:

a) ein Kreditinstitut, ein Lebens-, Schaden- oder Rück-
versicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma
oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des
Artikels 1a Nummer 2 der Richtlinie 85/611/EWG
(im Folgenden ‚OGAW-Verwaltungsgesellschaft‘), das
bzw. die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist;

b) ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines
Lebens-, Schaden- oder Rückversicherungsunterneh-
mens, einer Wertpapierfirma oder einer OGAW-
Verwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem
anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem,

in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;
oder

c) eine natürliche oder juristische Person, die ein Kredit-
institut, ein Lebens-, Schaden- oder Rückversiche-
rungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine
OGAW-Verwaltungsgesellschaft kontrolliert, das bzw.
die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist.

(2) Die zuständigen Behörden tauschen untereinander
unverzüglich die Informationen aus, die für die Beurteilung
wesentlich oder relevant sind. Dabei teilen die zuständigen
Behörden einander alle einschlägigen Informationen auf
Anfrage mit und übermitteln alle wesentlichen Informatio-
nen von sich aus. In der Entscheidung der zuständigen
Behörde, die das Versicherungsunternehmen zugelassen
hat, an dem der Erwerb beabsichtigt wird, sind alle
Bemerkungen oder Vorbehalte seitens der für den interes-
sierten Erwerber zuständigen Behörde zu vermerken.

(*) Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember
1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
(ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3). Zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (ABl. L 79 vom 24.3.2005,
S. 9).

(**) Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. November 2002 über Lebens-
versicherungen (ABl. L 345 vom 19.12.2002, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(***) Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. November 2005 über die
Rückversicherung (ABl. L 323 vom 9.12.2005, S. 1).
Geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(4)* Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neu-
fassung) (ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1). Zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(5)* Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche
Beaufsichtigung von Versicherungs- und Rückversi-
cherungsunternehmen in einer Versicherungs- oder
Rückversicherungsgruppe (ABl. L 330 vom
5.12.1998, S. 1). Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2005/68/EG.

(6)* Richtlinie 2002/13/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. März 2002 zur Änderung der
Richtlinie 73/239/EWG des Rates hinsichtlich der
Bestimmungen über die Solvabilitätsspanne für Scha-
denversicherungsunternehmen (ABl. L 77 vom
20.3.2002, S. 17).

(7)* Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die
zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Ver-
sicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines
Finanzkonglomerats (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1).
Geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG.

(8)* Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Ver-
hinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-
rung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15).“
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4. In Artikel 51 wird der folgende Gedankenstrich angefügt:

„— Anpassung der in Artikel 15b Absatz 1 festgelegten
Kriterien, um den künftigen Entwicklungen Rechnung
zu tragen und eine einheitliche Anwendung dieser
Richtlinie zu gewährleisten.“

Artikel 2

Änderung der Richtlinie 2002/83/EG

Die Richtlinie 2002/83/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Buchstabe j Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Bei der Anwendung dieser Definition im Rahmen der
Artikel 8 und 15 sowie in Bezug auf die anderen in
Artikel 15 genannten Beteiligungsschwellen werden die in
den Artikeln 9 und 10 der Richtlinie 2004/109/EG (*)
genannten Stimmrechte und die Voraussetzungen für das
Zusammenrechnen der Beteiligungen nach Artikel 12
Absätze 4 und 5 jener Richtlinie berücksichtigt.

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen nicht die Stimmrechte
oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder Kreditinsti-
tute möglicherweise infolge einer Übernahme der Emission
von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanz-
instrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung im Sinne
des Anhangs I Abschnitt A Nummer 6 der Richtlinie 2004/
39/EG (**) halten, vorausgesetzt, diese Rechte werden zum
einen nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt, um in die
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und zum
anderen innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs veräußert.

(*) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in
Bezug auf Informationen über Emittenten, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt
zugelassen sind (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).

(**) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für
Finanzinstrumente (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG
(ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 1).“

2. Artikel 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine
natürliche oder juristische Person oder gemeinsam
handelnde natürliche oder juristische Personen (im
Folgenden ‚interessierter Erwerber‘), die beschlossen
hat bzw. haben, an einem Versicherungsunternehmen
eine qualifizierte Beteiligung direkt oder indirekt zu
erwerben oder eine derartige qualifizierte Beteiligung
direkt oder indirekt zu erhöhen, mit der Folge, dass ihr
Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %,
30 % oder 50 % erreichen oder überschreiten würde
oder das Versicherungsunternehmen ihr Tochterunter-
nehmen würde (im Folgenden ‚beabsichtigter Erwerb‘),
den für das Versicherungsunternehmen, an dem eine
qualifizierte Beteiligung erworben oder erhöht werden
soll, zuständigen Behörden zuerst schriftlich diese

Tatsache unter Angabe des Umfangs der geplanten
Beteiligung zusammen mit den in Artikel 15b
Absatz 4 genannten einschlägigen Informationen
anzuzeigen hat bzw. haben. Die Mitgliedstaaten
können davon absehen, die 30 %-Schwelle anzu-
wenden, wenn sie nach Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a
der Richtlinie 2004/109/EG eine Schwelle von einem
Drittel anwenden.“

b) Absatz 1a wird gestrichen.

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine
natürliche oder juristische Person, die beschlossen hat,
ihre an einem Versicherungsunternehmen direkt oder
indirekt gehaltene qualifizierte Beteiligung zu ver-
äußern, zuerst die zuständigen Behörden des Her-
kunftsmitgliedstaats schriftlich unterrichtet und den
geplanten Umfang ihrer Beteiligung anzeigt. Diese
natürliche oder juristische Person hat den zuständigen
Behörden ebenfalls anzuzeigen, wenn sie beschlossen
hat, ihre qualifizierte Beteiligung so zu verringern,
dass ihr Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital
20 %, 30 % oder 50 % unterschreiten würde oder das
Versicherungsunternehmen nicht mehr ihr Tochter-
unternehmen wäre. Die Mitgliedstaaten können davon
absehen, die 30 %-Schwelle anzuwenden, wenn sie
nach Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie
2004/109/EG eine Schwelle von einem Drittel
anwenden.“

3. Die folgenden Artikel werden eingefügt:

„Artikel 15a

Beurteilungszeitraum

(1) Die zuständigen Behörden bestätigen dem interessier-
ten Erwerber umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von
zwei Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige nach Artikel 15
Absatz 1 sowie dem etwaigen anschließenden Erhalt der in
Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Informatio-
nen schriftlich deren Eingang.

Die zuständigen Behörden verfügen über maximal 60
Arbeitstage ab dem Datum der schriftlichen Bestätigung des
Eingangs der Anzeige und aller von dem Mitgliedstaat
verlangten Unterlagen, die der Anzeige nach Maßgabe der
in Artikel 15b Absatz 4 genannten Liste beizufügen sind
(im Folgenden ‚Beurteilungszeitraum‘), um die Beurteilung
nach Artikel 15b Absatz 1 (im Folgenden ‚Beurteilung‘)
vorzunehmen.

Die zuständigen Behörden teilen dem interessierten Erwer-
ber zum Zeitpunkt der Bestätigung des Eingangs der
Anzeige den Zeitpunkt des Ablaufs des Beurteilungs-
zeitraums mit.

(2) Die zuständigen Behörden können erforderlichen-
falls bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurteilungs-
zeitraums weitere Informationen anfordern, die für den
Abschluss der Beurteilung notwendig sind. Diese Anforde-
rung ergeht schriftlich unter Angabe der zusätzlich
benötigten Informationen.
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Der Beurteilungszeitraum wird für die Dauer vom Zeit-
punkt der Anforderung von Informationen durch die
zuständigen Behörden bis zum Eingang der entsprechenden
Antwort des interessierten Erwerbers unterbrochen. Die
Unterbrechung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es
liegt im Ermessen der zuständigen Behörden, weitere
Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informationen
anzufordern, doch darf dies nicht zu einer Unterbrechung
des Beurteilungszeitraums führen.

(3) Die zuständigen Behörden können die Unterbrechung
nach Absatz 2 Unterabsatz 2 bis auf 30 Arbeitstage
ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber

a) außerhalb der Gemeinschaft ansässig ist oder beauf-
sichtigt wird oder

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die nicht
einer Beaufsichtigung nach dieser Richtlinie oder den
Richtlinien 85/611/EWG (*), 92/49/EWG (**), 2004/
39/EG, 2005/68/EG oder 2006/48/EG (***) unterliegt.

(4) Entscheiden die zuständigen Behörden nach Abschluss
der Beurteilung, Einspruch gegen den beabsichtigten
Erwerb zu erheben, so setzen sie den interessierten
Erwerber davon innerhalb von zwei Arbeitstagen und
unter Einhaltung des Beurteilungszeitraums schriftlich
unter Angabe der Gründe für die Entscheidung in Kenntnis.
Vorbehaltlich einzelstaatlicher Rechtsvorschriften kann eine
Begründung der Entscheidung auf Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Diese Bestimmung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
den zuständigen Behörden zu gestatten, die Entscheidungs-
gründe auch ohne entsprechenden Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(5) Erheben die zuständigen Behörden gegen den beab-
sichtigten Erwerb innerhalb des Beurteilungszeitraums
schriftlich keinen Einspruch, so gilt dieser als genehmigt.

(6) Die zuständigen Behörden können eine Frist für den
Abschluss eines beabsichtigten Erwerbs festlegen und diese
Frist gegebenenfalls verlängern.

(7) Die Mitgliedstaaten dürfen an die Anzeige eines
direkten oder indirekten Erwerbs von Stimmrechten oder
Kapital an die zuständigen Behörden und die Genehmigung
eines derartigen Erwerbs durch diese Behörden keine
strengeren Anforderungen stellen, als in dieser Richtlinie
vorgesehen ist.

Artikel 15b

Beurteilung

(1) Bei der Beurteilung der Anzeige nach Artikel 15
Absatz 1 und der Informationen nach Artikel 15a Absatz 2
haben die zuständigen Behörden im Interesse einer soliden
und umsichtigen Führung des Lebensversicherungsunter-
nehmens, an dem der Erwerb beabsichtigt wird, und unter
Berücksichtigung des voraussichtlichen Einflusses des
interessierten Erwerbers auf das Lebensversicherungsunter-
nehmen die Eignung des interessierten Erwerbers und die
finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs im Hinblick
auf sämtliche folgende Kriterien zu prüfen:

a) die Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers;

b) die Zuverlässigkeit und die Erfahrung einer jeden
Person, die die Geschäfte des Lebensversicherungs-
unternehmens infolge des beabsichtigten Erwerbs
leiten wird;

c) die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers,
insbesondere in Bezug auf die Art der tatsächlichen
und geplanten Geschäfte des Lebensversicherungs-
unternehmens, an dem der Erwerb beabsichtigt wird;

d) die Tatsache, ob das Lebensversicherungsunternehmen
in der Lage sein und bleiben wird, den Aufsichts-
anforderungen aufgrund dieser Richtlinie und gege-
benenfalls aufgrund anderer Richtlinien, insbesondere
der Richtlinien 98/78/EG (4)* und 2002/87/EG (5)*
zu genügen, und insbesondere die Tatsache, ob die
Gruppe, zu der es gehören wird, über eine Struktur
verfügt, die es ermöglicht, eine wirksame Beauf-
sichtigung auszuüben, einen wirksamen Austausch
von Informationen zwischen den zuständigen Behör-
den durchzuführen und die Aufteilung der Zustän-
digkeiten zwischen den zuständigen Behörden zu
bestimmen;

e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht,
dass im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
Erwerb Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG
(6)* stattfinden, stattgefunden hat oder ob diese
Straftaten versucht wurden bzw. ob der beabsichtigte
Erwerb das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen
könnte.

(2) Die zuständigen Behörden können gegen den beab-
sichtigten Erwerb nur dann Einspruch erheben, wenn es
dafür vernünftige Gründe auf der Grundlage der in Absatz 1
genannten Kriterien gibt oder die vom interessierten
Erwerber vorgelegten Informationen unvollständig sind.

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen weder Vorbedingungen an
die Höhe der zu erwerbenden Beteiligung knüpfen noch
ihren zuständigen Behörden gestatten, bei der Prüfung des
beabsichtigten Erwerbs auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse
des Marktes abzustellen.

(4) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste, in der
die Informationen genannt werden, die für die Beurteilung
erforderlich sind und die den zuständigen Behörden zum
Zeitpunkt der Anzeige nach Artikel 15 Absatz 1 zu
übermitteln sind. Der Umfang der beizubringenden
Informationen hat der Art des interessierten Erwerbers
und der Art des beabsichtigten Erwerbs angemessen und
angepasst zu sein. Die Mitgliedstaaten fordern keine
Informationen an, die für die aufsichtsrechtliche Beur-
teilung nicht relevant sind.

(5) Werden der zuständigen Behörde zwei oder mehrere
Vorhaben betreffend den Erwerb oder die Erhöhung von
qualifizierten Beteiligungen an ein und demselben Lebens-
versicherungsunternehmen angezeigt, so hat die Behörde
unbeschadet des Artikels 15a Absätze 1, 2 und 3 alle
interessierten Erwerber auf nicht diskriminierende Art und
Weise zu behandeln.
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Artikel 15c

Erwerb durch beaufsichtigte Finanzunternehmen

(1) Die jeweils zuständigen Behörden arbeiten bei der
Beurteilung des Erwerbs eng zusammen, wenn es sich bei
dem interessierten Erwerber um eine der nachfolgenden
natürlichen oder juristischen Personen handelt:

a) ein Kreditinstitut, ein Lebens-, Schaden- oder Rück-
versicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma
oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des
Artikels 1a Nummer 2 der Richtlinie 85/611/EWG
(im Folgenden ‚OGAW-Verwaltungsgesellschaft‘), das
bzw. die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist;

b) ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines
Lebens-, Schaden- oder Rückversicherungsunterneh-
mens, einer Wertpapierfirma oder einer OGAW-
Verwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem
anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem,
in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;
oder

c) eine natürliche oder juristische Person, die ein Kredit-
institut, ein Lebens-, Schaden- oder Rückversiche-
rungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine
OGAW-Verwaltungsgesellschaft kontrolliert, das bzw.
die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist.

(2) Die zuständigen Behörden tauschen untereinander
unverzüglich die Informationen aus, die für die Beurteilung
wesentlich oder relevant sind. Dabei teilen die zuständigen
Behörden einander alle einschlägigen Informationen auf
Anfrage mit und übermitteln alle wesentlichen Informatio-
nen von sich aus. In der Entscheidung der zuständigen
Behörde, die das Lebensversicherungsunternehmen zuge-
lassen hat, an dem der Erwerb beabsichtigt wird, sind alle
Bemerkungen oder Vorbehalte seitens der für den interes-
sierten Erwerber zuständigen Behörde zu vermerken.

(*) Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember
1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
(ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3). Zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (ABl. L 79 vom 24.3.2005,
S. 9).

(**) Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme
der Lebensversicherung) (Dritte Richtlinie Schaden-
versicherung) (ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(***) Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neu-
fassung) (ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1). Zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(4)* Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche
Beaufsichtigung von Versicherungs- und

Rückversicherungsunternehmen in einer Versiche-
rungs- oder Rückversicherungsgruppe (ABl. L 330
vom 5.12.1998, S. 1). Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2005/68/EG.

(5)* Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die
zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Ver-
sicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines
Finanzkonglomerats (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1).
Geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG.

(6)* Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Ver-
hinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-
rung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15).“

4. In Artikel 64 wird der folgende Gedankenstrich angefügt:

„— Anpassung der in Artikel 15b Absatz 1 festgelegten
Kriterien, um den künftigen Entwicklungen Rechnung
zu tragen und eine einheitliche Anwendung dieser
Richtlinie zu gewährleisten.“

Artikel 3

Änderung der Richtlinie 2004/39/EG

Die Richtlinie 2004/39/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 4 Absatz 1 Nummer 27 erhält folgende Fassung:

„27. Qualifizierte Beteiligung: das direkte oder indirekte
Halten einer Beteiligung an einer Wertpapierfirma von
mindestens 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte
gemäß den Artikeln 9 und 10 der Richtlinie 2004/
109/EG (*) unter Berücksichtigung der Voraussetzun-
gen für das Zusammenrechnen der Beteiligungen nach
Artikel 12 Absätze 4 und 5 jener Richtlinie oder die
Möglichkeit der Ausübung eines maßgeblichen Ein-
flusses auf die Geschäftsführung einer Wertpapier-
firma, an der eine direkte oder indirekte Beteiligung
gehalten wird.

(*) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in
Bezug auf Informationen über Emittenten, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt
zugelassen sind (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).“

2. In Artikel 10 erhalten die Absätze 3 und 4 folgende
Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine natürliche
oder juristische Person oder gemeinsam handelnde natür-
liche oder juristische Personen (im Folgenden ‚interessierter
Erwerber‘), die beschlossen hat bzw. haben, an einer
Wertpapierfirma eine qualifizierte Beteiligung direkt oder
indirekt zu erwerben oder eine derartige qualifizierte
Beteiligung direkt oder indirekt zu erhöhen, mit der Folge,
dass ihr Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %,
30 % oder 50 % erreichen oder überschreiten würde oder
die Wertpapierfirma ihr Tochterunternehmen würde (im
Folgenden ‚beabsichtigter Erwerb‘), den für die Wert-
papierfirma, an der eine qualifizierte Beteiligung erworben
oder erhöht werden soll, zuständigen Behörden zuerst
schriftlich diese Tatsache unter Angabe des Umfangs der
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geplanten Beteiligung zusammen mit den in Artikel 10b
Absatz 4 genannten einschlägigen Informationen anzu-
zeigen hat bzw. haben.

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine natürliche oder
juristische Person, die beschlossen hat, ihre an einer
Wertpapierfirma direkt oder indirekt gehaltene qualifizierte
Beteiligung zu veräußern, zuerst die zuständigen Behörden
schriftlich unterrichtet und den Umfang der geplanten
Beteiligung anzeigt. Diese natürliche oder juristische Person
hat den zuständigen Behörden ebenfalls anzuzeigen, wenn
sie beschlossen hat, ihre qualifizierte Beteiligung so zu
verringern, dass ihr Anteil an den Stimmrechten oder am
Kapital 20 %, 30 % oder 50 % unterschreiten würde oder
die Wertpapierfirma nicht mehr ihr Tochterunternehmen
wäre.

Die Mitgliedstaaten können davon absehen, die
30 %-Schwelle anzuwenden, wenn sie nach Artikel 9
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2004/109/EG eine
Schwelle von einem Drittel anwenden.

Bei der Prüfung, ob die in diesem Artikel festgelegten
Kriterien für eine qualifizierte Beteiligung erfüllt sind,
berücksichtigen die Mitgliedstaaten nicht die Stimmrechte
oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder Kreditinsti-
tute möglicherweise infolge einer Übernahme der Emission
von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanz-
instrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung im Sinne
des Anhangs I Abschnitt A Nummer 6 halten, vorausge-
setzt, diese Rechte werden zum einen nicht ausgeübt oder
anderweitig benutzt, um in die Geschäftsführung des
Emittenten einzugreifen, und zum anderen innerhalb eines
Jahres nach dem Zeitpunkt des Erwerbs veräußert.

(4) Die jeweils zuständigen Behörden arbeiten bei der
Beurteilung des Erwerbs nach Maßgabe des Artikels 10b
Absatz 1 (im Folgenden ‚Beurteilung‘) eng zusammen,
wenn es sich bei dem interessierten Erwerber um eine der
nachfolgenden natürlichen oder juristischen Personen
handelt:

a) ein Kreditinstitut, ein Lebens-, Schaden- oder Rück-
versicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma
oder eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft, das bzw.
die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist;

b) ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines
Lebens-, Schaden- oder Rückversicherungsunterneh-
mens, einer Wertpapierfirma oder einer OGAW-
Verwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem
anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem,
in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;
oder

c) eine natürliche oder juristische Person, die ein Kredit-
institut, ein Lebens-, Schaden- oder Rückversiche-
rungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine
OGAW-Verwaltungsgesellschaft kontrolliert, das bzw.
die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist.

Die zuständigen Behörden tauschen untereinander unver-
züglich die Informationen aus, die für die Beurteilung des
Erwerbs wesentlich oder relevant sind. Dabei teilen die
zuständigen Behörden einander alle einschlägigen Informa-
tionen auf Anfrage mit und übermitteln alle wesentlichen
Informationen von sich aus. In der Entscheidung der
zuständigen Behörde, die die Wertpapierfirma zugelassen
hat, an der der Erwerb beabsichtigt wird, sind alle
Bemerkungen oder Vorbehalte seitens der für den interes-
sierten Erwerber zuständigen Behörde zu vermerken.“

3. Die folgenden Artikel werden eingefügt:

„Artikel 10a

Beurteilungszeitraum

(1) Die zuständigen Behörden bestätigen dem interessier-
ten Erwerber umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von
zwei Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige nach Artikel 10
Absatz 3 Unterabsatz 1 sowie dem etwaigen anschließ-
enden Erhalt der in Absatz 2 dieses Artikels genannten
Informationen schriftlich deren Eingang.

Die zuständigen Behörden verfügen über maximal 60
Arbeitstage ab dem Datum der schriftlichen Bestätigung des
Eingangs der Anzeige und aller von dem Mitgliedstaat
verlangten Unterlagen, die der Anzeige nach Maßgabe der
in Artikel 10b Absatz 4 genannten Liste beizufügen sind
(im Folgenden ‚Beurteilungszeitraum‘), um die Beurteilung
vorzunehmen.

Die zuständigen Behörden teilen dem interessierten Erwer-
ber zum Zeitpunkt der Bestätigung des Eingangs der
Anzeige den Zeitpunkt des Ablaufs des Beurteilungs-
zeitraums mit.

(2) Die zuständigen Behörden können erforderlichen-
falls bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurteilungs-
zeitraums weitere Informationen anfordern, die für den
Abschluss der Beurteilung notwendig sind. Diese Anforde-
rung ergeht schriftlich unter Angabe der zusätzlich
benötigten Informationen.

Der Beurteilungszeitraum wird für die Dauer vom Zeit-
punkt der Anforderung von Informationen durch die
zuständigen Behörden bis zum Eingang der entsprechenden
Antwort des interessierten Erwerbers unterbrochen. Diese
Unterbrechung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es
liegt im Ermessen der zuständigen Behörden, weitere
Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informationen
anzufordern, doch darf dies nicht zu einer Unterbrechung
des Beurteilungszeitraums führen.

(3) Die zuständigen Behörden können die Unterbrechung
nach Absatz 2 Unterabsatz 2 bis auf 30 Arbeitstage
ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber

a) außerhalb der Gemeinschaft ansässig ist oder beauf-
sichtigt wird oder

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die nicht
einer Beaufsichtigung nach dieser Richtlinie oder den
Richtlinien 85/611/EWG, 92/49/EWG (*), 2002/83/
EG, 2005/68/EG (**) oder 2006/48/EG (***) unter-
liegt.
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(4) Entscheiden die zuständigen Behörden nach Abschluss
der Beurteilung, Einspruch gegen den beabsichtigten
Erwerb zu erheben, so setzen sie den interessierten
Erwerber davon innerhalb von zwei Arbeitstagen und
unter Einhaltung des Beurteilungszeitraums schriftlich
unter Angabe der Gründe für die Entscheidung in Kenntnis.
Vorbehaltlich einzelstaatlicher Rechtsvorschriften kann eine
Begründung der Entscheidung auf Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Diese Bestimmung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
den zuständigen Behörden zu gestatten, die Entscheidungs-
gründe auch ohne entsprechenden Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(5) Erheben die zuständigen Behörden gegen den beab-
sichtigten Erwerb innerhalb des Beurteilungszeitraums
schriftlich keinen Einspruch, so gilt dieser als genehmigt.

(6) Die zuständigen Behörden können eine Frist für den
Abschluss eines beabsichtigten Erwerbs festlegen und diese
Frist gegebenenfalls verlängern.

(7) Die Mitgliedstaaten dürfen an die Anzeige eines
direkten oder indirekten Erwerbs von Stimmrechten oder
Kapital an die zuständigen Behörden und die Genehmigung
eines derartigen Erwerbs durch diese Behörden keine
strengeren Anforderungen stellen, als in dieser Richtlinie
vorgesehen ist.

Artikel 10b

Beurteilung

(1) Bei der Beurteilung der Anzeige nach Artikel 10
Absatz 3 und der Informationen nach Artikel 10a Absatz 2
haben die zuständigen Behörden im Interesse einer soliden
und umsichtigen Führung der Wertpapierfirma, an der der
Erwerb beabsichtigt wird, und unter Berücksichtigung des
voraussichtlichen Einflusses des interessierten Erwerbers auf
die Wertpapierfirma die Eignung des interessierten Erwer-
bers und die finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs
im Hinblick auf sämtliche folgende Kriterien zu prüfen:

a) die Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers;

b) die Zuverlässigkeit und die Erfahrung einer jeden
Person, die die Geschäfte der Wertpapierfirma infolge
des beabsichtigten Erwerbs leiten wird;

c) die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers,
insbesondere in Bezug auf die Art der tatsächlichen
und geplanten Geschäfte der Wertpapierfirma, an der
der Erwerb beabsichtigt wird;

d) die Tatsache, ob die Wertpapierfirma in der Lage sein
und bleiben wird, den Aufsichtsanforderungen auf-
grund dieser Richtlinie und gegebenenfalls aufgrund
anderer Richtlinien, insbesondere der Richtlinien
2002/87/EG (4)* und 2006/49/EG (5)* zu genügen,
und insbesondere die Tatsache, ob die Gruppe, zu der
sie gehören wird, über eine Struktur verfügt, die es
ermöglicht, eine wirksame Beaufsichtigung auszu-
üben, einen wirksamen Austausch von Informationen
zwischen den zuständigen Behörden durchzuführen
und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den
zuständigen Behörden zu bestimmen;

e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht,
dass im Zusammenhang mit dem beabsichtigten

Erwerb Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG
(6)* stattfinden, stattgefunden haben oder ob diese
Straftaten versucht wurden bzw. ob der beabsichtigte
Erwerb das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen
könnte.

Um künftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen und eine
einheitliche Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten,
kann die Kommission nach dem in Artikel 64 Absatz 2
genannten Verfahren Durchführungsmaßnahmen zur
Anpassung der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes
festgelegten Kriterien erlassen.

(2) Die zuständigen Behörden können gegen den beab-
sichtigten Erwerb nur dann Einspruch erheben, wenn es
dafür vernünftige Gründe auf der Grundlage der in Absatz 1
genannten Kriterien gibt oder die vom interessierten
Erwerber vorgelegten Informationen unvollständig sind.

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen weder Vorbedingungen an
die Höhe der zu erwerbenden Beteiligung knüpfen noch
ihren zuständigen Behörden gestatten, bei der Prüfung des
beabsichtigten Erwerbs auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse
des Marktes abzustellen.

(4) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste, in der
die Informationen genannt werden, die für die Beurteilung
erforderlich sind und die den zuständigen Behörden zum
Zeitpunkt der Anzeige nach Artikel 10 Absatz 3 zu
übermitteln sind. Der Umfang der beizubringenden
Informationen hat der Art des interessierten Erwerbers
und der Art des beabsichtigten Erwerbs angemessen und
angepasst zu sein. Die Mitgliedstaaten fordern keine
Informationen an, die für die aufsichtsrechtliche Beur-
teilung nicht relevant sind.

(5) Werden der zuständigen Behörde zwei oder mehrere
Vorhaben betreffend den Erwerb oder die Erhöhung von
qualifizierten Beteiligungen an ein und derselben Wert-
papierfirma angezeigt, so hat die Behörde unbeschadet des
Artikels 10a Absätze 1, 2 und 3 alle interessierten Erwerber
auf nicht diskriminierende Art und Weise zu behandeln.

(*) Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme
der Lebensversicherung) (Dritte Richtlinie Schaden-
versicherung) (ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 247
vom 21.9.2007, S. 1).

(**) Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. November 2005 über die
Rückversicherung (ABl. L 323 vom 9.12.2005, S. 1).
Geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(***) Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neu-
fassung) (ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1). Zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(4)* Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die
zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Ver-
sicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines
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Finanzkonglomerats (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1).
Geändert durch die Richtlinie 2005/1/EG (ABl. L 79
vom 24.3.2005, S. 9).

(5)* Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2006 über die ange-
messene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfir-
men und Kreditinstituten (Neufassung) (ABl. L 177
vom 30.6.2006, S. 201).

(6)* Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Ver-
hinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-
rung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15).“

Artikel 4

Änderungen der Richtlinie 2005/68/EG

Die Richtlinie 2005/68/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:

„Bei der Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe j im
Rahmen der Artikel 12 und 19 bis 23 sowie in Bezug auf
die anderen in den Artikeln 19 bis 23 genannten
Beteiligungsschwellen werden die in den Artikeln 9 und
10 der Richtlinie 2004/109/EG (*) genannten Stimmrechte
und die Voraussetzungen für das Zusammenrechnen der
Beteiligungen nach Artikel 12 Absätze 4 und 5 jener
Richtlinie berücksichtigt.

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen nicht die Stimmrechte
oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder Kreditinsti-
tute möglicherweise infolge einer Übernahme der Emission
von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanz-
instrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung im Sinne
des Anhangs I Abschnitt A Nummer 6 der Richtlinie 2004/
39/EG halten, vorausgesetzt, diese Rechte werden zum
einen nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt, um in die
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und zum
anderen innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs veräußert.

(*) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in
Bezug auf Informationen über Emittenten, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt
zugelassen sind (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).“

2. Artikel 19 erhält folgende Fassung:

„Artikel 19

Erwerb

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine natürliche
oder juristische Person oder gemeinsam handelnde natür-
liche oder juristische Personen (im Folgenden ‚interessierter
Erwerber‘), die beschlossen hat bzw. haben, an einem
Rückversicherungsunternehmen eine qualifizierte Beteili-
gung direkt oder indirekt zu erwerben oder eine derartige
qualifizierte Beteiligung direkt oder indirekt zu erhöhen,
mit der Folge, dass ihr Anteil an den Stimmrechten oder am
Kapital 20 %, 30 % oder 50 % erreichen oder überschreiten
würde oder das Rückversicherungsunternehmen ihr Toch-
terunternehmen würde (im Folgenden ‚beabsichtigter
Erwerb‘), den für das Rückversicherungsunternehmen, an

dem eine qualifizierte Beteiligung erworben oder erhöht
werden soll, zuständigen Behörden zuerst schriftlich diese
Tatsache unter Angabe des Umfangs der geplanten
Beteiligung zusammen mit den in Artikel 19a Absatz 4
genannten einschlägigen Informationen anzuzeigen hat
bzw. haben. Die Mitgliedstaaten können davon absehen,
die 30 %-Schwelle anzuwenden, wenn sie nach Artikel 9
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2004/109/EG eine
Schwelle von einem Drittel anwenden.

(2) Die zuständigen Behörden bestätigen dem interessier-
ten Erwerber umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von
zwei Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige sowie dem
etwaigen anschließenden Erhalt der in Absatz 3 genannten
Informationen schriftlich deren Eingang.

Die zuständigen Behörden verfügen über maximal 60
Arbeitstage ab dem Datum der schriftlichen Bestätigung des
Eingangs der Anzeige und aller von dem Mitgliedstaat
verlangten Unterlagen, die der Anzeige nach Maßgabe der
in Artikel 19a Absatz 4 genannten Liste beizufügen sind
(im Folgenden ‚Beurteilungszeitraum‘), um die Beurteilung
nach Artikel 19a Absatz 1 (im Folgenden ‚Beurteilung‘)
vorzunehmen.

Die zuständigen Behörden teilen dem interessierten Erwer-
ber zum Zeitpunkt der Bestätigung des Eingangs der
Anzeige den Zeitpunkt des Ablaufs des Beurteilungs-
zeitraums mit.

(3) Die zuständigen Behörden können erforderlichen-
falls bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurteilungs-
zeitraums weitere Informationen anfordern, die für den
Abschluss der Beurteilung notwendig sind. Diese Auf-
forderung ergeht schriftlich unter Angabe der zusätzlich
benötigten Informationen.

Der Beurteilungszeitraum wird für die Dauer vom Zeit-
punkt der Anforderung von Informationen durch die
zuständigen Behörden bis zum Eingang der entsprechenden
Antwort des interessierten Erwerbers unterbrochen. Die
Unterbrechung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es
liegt im Ermessen der zuständigen Behörden, weitere
Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informationen
anzufordern, doch darf dies nicht zu einer Unterbrechung
des Beurteilungszeitraums führen.

(4) Die zuständigen Behörden können die Unterbrechung
nach Absatz 3 Unterabsatz 2 bis auf 30 Arbeitstage
ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber

a) außerhalb der Gemeinschaft ansässig ist oder beauf-
sichtigt wird oder

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die nicht
einer Beaufsichtigung nach dieser Richtlinie und den
Richtlinien 85/611/EWG (*), 92/49/EWG, 2002/83/
EG, 2004/39/EG oder 2006/48/EG (**) unterliegt.

(5) Entscheiden die zuständigen Behörden nach Abschluss
der Beurteilung, Einspruch gegen den beabsichtigten
Erwerb zu erheben, so setzen sie den interessierten
Erwerber davon innerhalb von zwei Arbeitstagen und
unter Einhaltung des Beurteilungszeitraums schriftlich
unter Angabe der Gründe für die Entscheidung in Kenntnis.
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Vorbehaltlich einzelstaatlicher Rechtsvorschriften kann eine
Begründung der Entscheidung auf Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Diese Bestimmung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
den zuständigen Behörden zu gestatten, diese Entschei-
dungsgründe auch ohne entsprechenden Antrag des
interessierten Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.

(6) Erheben die zuständigen Behörden gegen den beab-
sichtigten Erwerb innerhalb des Beurteilungszeitraums
schriftlich keinen Einspruch, so gilt dieser als genehmigt.

(7) Die zuständigen Behörden können eine Frist für den
Abschluss eines beabsichtigten Erwerbs festlegen und diese
Frist gegebenenfalls verlängern.

(8) Die Mitgliedstaaten dürfen an die Anzeige eines
direkten oder indirekten Erwerbs von Stimmrechten oder
Kapital an die zuständigen Behörden und die Genehmigung
eines derartigen Erwerbs durch diese Behörden keine
strengeren Anforderungen stellen, als in dieser Richtlinie
vorgesehen ist.

(*) Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember
1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
(ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3). Zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (ABl. L 79 vom 24.3.2005,
S. 9).

(**) Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neu-
fassung) (ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1). Zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG (ABl. L 247
vom 21.9.2007, S. 1).“

3. Der folgende Artikel wird eingefügt:

„Artikel 19a

Beurteilung

(1) Bei der Beurteilung der Anzeige nach Artikel 19
Absatz 1 und der Informationen nach Artikel 19 Absatz 3
haben die zuständigen Behörden im Interesse einer soliden
und umsichtigen Führung des Rückversicherungsunter-
nehmens, an dem der Erwerb beabsichtigt wird, und unter
Berücksichtigung des voraussichtlichen Einflusses des
interessierten Erwerbers auf das Rückversicherungsunter-
nehmen die Eignung des interessierten Erwerbers und die
finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs im Hinblick
auf sämtliche folgende Kriterien zu prüfen:

a) die Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers;

b) die Zuverlässigkeit und die Erfahrung einer jeden
Person, die die Geschäfte des Rückversicherungsunter-
nehmens infolge des beabsichtigten Erwerbs leiten
wird;

c) die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers,
insbesondere in Bezug auf die Art der tatsächlichen

und geplanten Geschäfte des Rückversicherungsunter-
nehmens, an dem der Erwerb beabsichtigt wird;

d) die Tatsache, ob das Rückversicherungsunternehmen
in der Lage sein und bleiben wird, den Aufsichts-
anforderungen aufgrund dieser Richtlinie und gege-
benenfalls aufgrund anderer Richtlinien, insbesondere
der Richtlinien 98/78/EG und 2002/87/EG zu genü-
gen, und insbesondere die Tatsache, ob die Gruppe, zu
der es gehören wird, über eine Struktur verfügt, die es
ermöglicht, eine wirksame Beaufsichtigung auszu-
üben, einen wirksamen Austausch von Informationen
zwischen den zuständigen Behörden durchzuführen
und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den
zuständigen Behörden zu bestimmen;

e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht,
dass im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
Erwerb Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG
(*) stattfinden, stattgefunden haben oder ob diese
Straftaten versucht wurden bzw. ob der beabsichtigte
Erwerb das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen
könnte.

(2) Die zuständigen Behörden können gegen den beab-
sichtigten Erwerb nur dann Einspruch erheben, wenn es
dafür vernünftige Gründe auf der Grundlage der in Absatz 1
genannten Kriterien gibt oder die vom interessierten
Erwerber vorgelegten Informationen unvollständig sind.

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen weder Vorbedingungen an
die Höhe der zu erwerbenden Beteiligung knüpfen noch
ihren zuständigen Behörden gestatten, bei der Prüfung des
beabsichtigten Erwerbs auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse
des Marktes abzustellen.

(4) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste, in der
die Informationen genannt werden, die für die Beurteilung
erforderlich sind und die den zuständigen Behörden zum
Zeitpunkt der Anzeige nach Artikel 19 Absatz 1 zu
übermitteln sind. Der Umfang der beizubringenden
Informationen hat der Art des interessierten Erwerbers
und der Art des beabsichtigten Erwerbs angemessen und
angepasst zu sein. Die Mitgliedstaaten fordern keine
Informationen an, die für die aufsichtsrechtliche Beur-
teilung nicht relevant sind.

(5) Werden der zuständigen Behörde zwei oder mehrere
Vorhaben betreffend den Erwerb oder die Erhöhung von
qualifizierten Beteiligungen an ein und demselben Rück-
versicherungsunternehmen angezeigt, so hat die Behörde
unbeschadet des Artikels 19 Absätze 2, 3 und 4 alle
interessierten Erwerber auf nicht diskriminierende Art und
Weise zu behandeln.

(*) Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Ver-
hinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-
rung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15).“
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4. Artikel 20 erhält folgende Fassung:

„Artikel 20

Erwerb durch beaufsichtigte Finanzunternehmen

(1) Die jeweils zuständigen Behörden arbeiten bei der
Beurteilung des Erwerbs eng zusammen, wenn es sich bei
dem interessierten Erwerber um eine der nachfolgenden
natürlichen oder juristischen Personen handelt:

a) ein Kreditinstitut, ein Lebens-, Schaden- oder Rück-
versicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma
oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des
Artikels 1a Nummer 2 der Richtlinie 85/611/EWG
(im Folgenden ‚OGAW-Verwaltungsgesellschaft‘), das
bzw. die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist;

b) ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines
Lebens-, Schaden- oder Rückversicherungsunterneh-
mens, einer Wertpapierfirma oder einer OGAW-
Verwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem
anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem,
in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;
oder

c) eine natürliche oder juristische Person, die ein Kredit-
institut, ein Lebens-, Schaden- oder Rückversiche-
rungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine
OGAW-Verwaltungsgesellschaft kontrolliert, das bzw.
die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist.

(2) Die zuständigen Behörden tauschen untereinander
unverzüglich die Informationen aus, die für die Beurteilung
wesentlich oder relevant sind. Dabei teilen die zuständigen
Behörden einander alle einschlägigen Informationen auf
Anfrage mit und übermitteln alle wesentlichen Informatio-
nen von sich aus. In der Entscheidung der zuständigen
Behörde, die das Rückversicherungsunternehmen zuge-
lassen hat, an dem der Erwerb beabsichtigt wird, sind alle
Bemerkungen oder Vorbehalte seitens der für den interes-
sierten Erwerber zuständigen Behörde zu vermerken.“

5. Artikel 21 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Diese natürliche oder juristische Person hat den zuständi-
gen Behörden ebenfalls anzuzeigen, wenn sie beschlossen
hat, ihre qualifizierte Beteiligung so zu verringern, dass ihr
Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %, 30 %
oder 50 % unterschreiten würde oder das Rückversiche-
rungsunternehmen nicht mehr ihr Tochterunternehmen
wäre. Die Mitgliedstaaten können davon absehen, die
30 %-Schwelle anzuwenden, wenn sie nach Artikel 9
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2004/109/EG eine
Schwelle von einem Drittel anwenden.“

6. In Artikel 56 wird folgender Buchstabe angefügt:

„f) Anpassung der in Artikel 19a Absatz 1 festgelegten
Kriterien, um den künftigen Entwicklungen Rechnung
zu tragen und eine einheitliche Anwendung dieser
Richtlinie zu gewährleisten.“

Artikel 5

Änderung der Richtlinie 2006/48/EG

Die Richtlinie 2006/48/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Bei der Prüfung, ob die Kriterien für eine qualifizierte
Beteiligung im Rahmen dieses Artikels erfüllt sind, werden
die in den Artikeln 9 und 10 der Richtlinie 2004/109/EG
(*) genannten Stimmrechte und die Voraussetzungen für das
Zusammenrechnen der Beteiligungen nach Artikel 12
Absätze 4 und 5 jener Richtlinie berücksichtigt.

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen nicht die Stimmrechte
oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder Kreditinsti-
tute möglicherweise infolge einer Übernahme der Emission
von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanz-
instrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung im Sinne
des Anhangs I Abschnitt A Nummer 6 der Richtlinie 2004/
39/EG (**) halten, vorausgesetzt, diese Rechte werden zum
einen nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt, um in die
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und zum
anderen innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs veräußert.

(*) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in
Bezug auf Informationen über Emittenten, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt
zugelassen sind (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).

(**) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für
Finanzinstrumente (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG
(ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 1).“

2. Artikel 19 erhält folgende Fassung:

„Artikel 19

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine natürliche
oder juristische Person oder gemeinsam handelnde natür-
liche oder juristische Personen (im Folgenden ‚interessierter
Erwerber‘), die beschlossen hat bzw. haben, an einem
Kreditinstitut eine qualifizierte Beteiligung direkt oder
indirekt zu erwerben oder eine derartige qualifizierte
Beteiligung direkt oder indirekt zu erhöhen, mit der Folge,
dass ihr Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %,
30 % oder 50 % erreichen oder überschreiten würde oder
das Kreditinstitut ihr Tochterunternehmen würde (im
Folgenden ‚beabsichtigter Erwerb‘), den für das Kredit-
institut, an dem eine qualifizierte Beteiligung erworben oder
erhöht werden soll, zuständigen Behörden zuerst schriftlich
diese Tatsache unter Angabe des Umfangs der geplanten
Beteiligung zusammen mit den in Artikel 19a Absatz 4
genannten einschlägigen Informationen anzuzeigen hat
bzw. haben. Die Mitgliedstaaten können davon absehen,
die 30 %-Schwelle anzuwenden, wenn sie nach Artikel 9
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2004/109/EG eine
Schwelle von einem Drittel anwenden.
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(2) Die zuständigen Behörden bestätigen dem interessier-
ten Erwerber umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb von
zwei Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige sowie dem
etwaigen anschließenden Erhalt der in Absatz 3 genannten
Informationen schriftlich deren Eingang.

Die zuständigen Behörden verfügen über maximal 60
Arbeitstage ab dem Datum der schriftlichen Bestätigung des
Eingangs der Anzeige und aller von dem Mitgliedstaat
verlangten Unterlagen, die der Anzeige nach Maßgabe der
in Artikel 19a Absatz 4 genannten Liste beizufügen sind
(im Folgenden ‚Beurteilungszeitraum‘), um die Beurteilung
nach Artikel 19a Absatz 1 (im Folgenden ‚Beurteilung‘)
vorzunehmen.

Die zuständigen Behörden teilen dem interessierten Erwer-
ber zum Zeitpunkt der Bestätigung des Eingangs der
Anzeige den Zeitpunkt des Ablaufs des Beurteilungs-
zeitraums mit.

(3) Die zuständigen Behörden können erforderlichen-
falls bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurteilungs-
zeitraums weitere Informationen anfordern, die für den
Abschluss der Beurteilung notwendig sind. Diese Anforde-
rung ergeht schriftlich unter Angabe der zusätzlich
benötigten Informationen.

Der Beurteilungszeitraum wird für die Dauer vom Zeit-
punkt der Anforderung von Informationen durch die
zuständigen Behörden bis zum Eingang der entsprechenden
Antwort des interessierten Erwerbers unterbrochen. Die
Unterbrechung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es
liegt im Ermessen der zuständigen Behörden, weitere
Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informationen
anzufordern, doch darf dies nicht zu einer Unterbrechung
des Beurteilungszeitraums führen.

(4) Die zuständigen Behörden können die Unterbrechung
nach Absatz 3 Unterabsatz 2 bis auf 30 Arbeitstage
ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber

a) außerhalb der Gemeinschaft ansässig ist oder beauf-
sichtigt wird oder

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die nicht
einer Beaufsichtigung nach dieser Richtlinie oder den
Richtlinien 85/611/EWG (*), 92/49/EWG (**), 2002/
83/EG (***), 2004/39/EG oder 2005/68/EG (4)*
unterliegt.

(5) Entscheiden die zuständigen Behörden nach Abschluss
der Beurteilung, Einspruch gegen den beabsichtigten
Erwerb zu erheben, so setzen sie den interessierten
Erwerber davon innerhalb von zwei Arbeitstagen und
unter Einhaltung des Beurteilungszeitraums schriftlich
unter Angabe der Gründe für die Entscheidung in Kenntnis.
Vorbehaltlich einzelstaatlicher Rechtsvorschriften kann eine
Begründung der Entscheidung auf Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Diese Bestimmung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
den zuständigen Behörden zu gestatten, die Entscheidungs-
gründe auch ohne entsprechenden Antrag des interessierten
Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(6) Erheben die zuständigen Behörden gegen den beab-
sichtigten Erwerb innerhalb des Beurteilungszeitraums
schriftlich keinen Einspruch, so gilt dieser als genehmigt.

(7) Die zuständigen Behörden können eine Frist für den
Abschluss eines beabsichtigten Erwerbs festlegen und diese
Frist gegebenenfalls verlängern.

(8) Die Mitgliedstaaten dürfen an die Anzeige eines
direkten oder indirekten Erwerbs von Stimmrechten oder
Kapital an die zuständigen Behörden und die Genehmigung
eines derartigen Erwerbs durch diese Behörden keine
strengeren Anforderungen stellen, als in dieser Richtlinie
vorgesehen ist.

(*) Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember
1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
(ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3). Zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2005/1/EG.

(**) Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme
der Lebensversicherung) (Dritte Richtlinie Schaden-
versicherung) (ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(***) Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. November 2002 über Lebens-
versicherungen (ABl. L 345 vom 19.12.2002, S. 1).
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.

(4)* Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. November 2005 über die
Rückversicherung (ABl. L 323 vom 9.12.2005, S. 1).
Geändert durch die Richtlinie 2007/44/EG.“

3. Die folgenden Artikel werden eingefügt:

„Artikel 19a

(1) Bei der Beurteilung der Anzeige nach Artikel 19
Absatz 1 und der Informationen nach Artikel 19 Absatz 3
haben die zuständigen Behörden im Interesse einer soliden
und umsichtigen Führung des Kreditinstituts, an dem der
Erwerb beabsichtigt wird, und unter Berücksichtigung des
voraussichtlichen Einflusses des interessierten Erwerbers auf
das Kreditinstitut die Eignung des interessierten Erwerbers
und die finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs im
Hinblick auf sämtliche folgende Kriterien zu prüfen:

a) die Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers;

b) die Zuverlässigkeit und die Erfahrung einer jeden
Person, die die Geschäfte des Kreditinstituts infolge des
beabsichtigten Erwerbs leiten wird;

c) die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers,
insbesondere in Bezug auf die Art der tatsächlichen
und geplanten Geschäfte des Kreditinstituts, an dem
der Erweb beabsichtigt wird;

d) die Tatsache, ob das Kreditinstitut in der Lage sein und
bleiben wird, den Aufsichtsanforderungen aufgrund
dieser Richtlinie und gegebenenfalls aufgrund anderer
Richtlinien, insbesondere der Richtlinien 2000/46/EG,
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2002/87/EG und 2006/49/EG zu genügen, und
insbesondere die Tatsache, ob die Gruppe, zu der sie
gehören wird, über eine Struktur verfügt, die es
ermöglicht, eine wirksame Beaufsichtigung auszu-
üben, einen wirksamen Austausch von Informationen
zwischen den zuständigen Behörden durchzuführen
und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den
zuständigen Behörden zu bestimmen;

e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht,
dass im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
Erwerb Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG
(*) stattfinden, stattgefunden haben oder ob diese
Straftaten versucht wurden bzw. ob der beabsichtigte
Erwerb das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen
könnte.

(2) Die zuständigen Behörden können gegen den beab-
sichtigten Erwerb nur dann Einspruch erheben, wenn es
dafür vernünftige Gründe auf der Grundlage der in Absatz 1
genannten Kriterien gibt oder die vom interessierten
Erwerber vorgelegten Informationen unvollständig sind.

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen weder Vorbedingungen an
die Höhe der zu erwerbenden Beteiligung knüpfen noch
ihren zuständigen Behörden gestatten, bei der Prüfung des
beabsichtigten Erwerbs auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse
des Marktes abzustellen.

(4) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste, in der
die Informationen genannt werden, die für die Beurteilung
erforderlich sind und die den zuständigen Behörden zum
Zeitpunkt der Anzeige nach Artikel 19 Absatz 1 zu
übermitteln sind. Der Umfang der beizubringenden
Informationen hat der Art des interessierten Erwerbers
und der Art des beabsichtigten Erwerbs angemessen und
angepasst zu sein. Die Mitgliedstaaten fordern keine
Informationen an, die für die aufsichtsrechtliche Beur-
teilung nicht relevant sind.

(5) Werden der zuständigen Behörde zwei oder mehrere
Vorhaben betreffend den Erwerb oder die Erhöhung von
qualifizierten Beteiligungen an ein und demselben Kredit-
institut angezeigt, so hat die Behörde unbeschadet des
Artikels 19 Absätze 2, 3 und 4 alle interessierten Erwerber
auf nicht diskriminierende Art und Weise zu behandeln.

Artikel 19b

(1) Die jeweils zuständigen Behörden arbeiten bei der
Beurteilung eng zusammen, wenn es sich bei dem
interessierten Erwerber um eine der nachfolgenden natür-
lichen oder juristischen Personen handelt:

a) ein Kreditinstitut, ein Lebens-, Schaden- oder Rück-
versicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma
oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des
Artikels 1a Nummer 2 der Richtlinie 85/611/EWG
(im Folgenden ‚OGAW-Verwaltungsgesellschaft‘), das
bzw. die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist;

b) ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines
Lebens-, Schaden- oder Rückversicherungsunterneh-
mens, einer Wertpapierfirma oder einer OGAW-
Verwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem

anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem,
in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;
oder

c) eine natürliche oder juristische Person, die ein Kredit-
institut, ein Lebens-, Schaden- oder Rückversiche-
rungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine
OGAW-Verwaltungsgesellschaft kontrolliert, das bzw.
die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen
Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist.

(2) Die zuständigen Behörden tauschen untereinander
unverzüglich die Informationen aus, die für die Beurteilung
wesentlich oder relevant sind. Dabei teilen die zuständigen
Behörden einander alle einschlägigen Informationen auf
Anfrage mit und übermitteln alle wesentlichen Informatio-
nen von sich aus. In der Entscheidung der zuständigen
Behörde, die das Kreditinstitut zugelassen hat, an der der
Erwerb beabsichtigt wird, sind alle Bemerkungen oder
Vorbehalte seitens der für den interessierten Erwerber
zuständigen Behörde zu vermerken.

(*) Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Ver-
hinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-
rung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15).“

4. Artikel 20 erhält die folgende Fassung:

„Artikel 20

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine natürliche oder
juristische Person, die beschlossen hat, ihre an einem
Kreditinstitut direkt oder indirekt gehaltene qualifizierte
Beteiligung zu veräußern, zuerst die zuständigen Behörden
schriftlich unterrichtet und die geplante Höhe ihrer
Beteiligung anzeigt. Diese natürliche oder juristische Person
hat den zuständigen Behörden ebenfalls anzuzeigen, wenn
sie beschlossen hat, ihre qualifizierte Beteiligung so zu
verringern, dass ihr Anteil an den Stimmrechten oder am
Kapital 20 %, 30 % oder 50 % unterschreiten würde oder
das Kreditinstitut nicht mehr ihr Tochterunternehmen wäre.
Die Mitgliedstaaten können davon absehen, die
30 %-Schwelle anzuwenden, wenn sie nach Artikel 9
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2004/109/EG eine
Schwelle von einem Drittel anwenden.“

5. Artikel 21 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Bei der Prüfung, ob die Kriterien für eine qualifizierte
Beteiligung im Rahmen der Artikel 19 und 20 und dieses
Artikels erfüllt sind, werden die in den Artikeln 9 und 10
der Richtlinie 2004/109/EG genannten Stimmrechte und
die Voraussetzungen für das Zusammenrechnen der
Beteiligungen nach Artikel 12 Absätze 4 und 5 jener
Richtlinie berücksichtigt.

Bei der Prüfung, ob die in diesem Artikel festgelegten
Kriterien für eine qualifizierte Beteiligung erfüllt sind,
berücksichtigen die Mitgliedstaaten nicht die Stimmrechte
oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder Kreditinsti-
tute möglicherweise infolge einer Übernahme der Emission
von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanz-
instrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung im Sinne
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des Anhangs I Abschnitt A Nummer 6 der Richtlinie 2004/
39/EG halten, vorausgesetzt, diese Rechte werden zum
einen nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt, um in die
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und zum
anderen innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs veräußert.“

6. In Artikel 150 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt:

„f) Anpassung der in Artikel 19a Absatz 1 festgelegten
Kriterien, um den künftigen Entwicklungen Rechnung
zu tragen und eine einheitliche Anwendung dieser
Richtlinie zu gewährleisten.“

Artikel 6

Überprüfung

Die Kommission überprüft gemeinsam mit den Mitgliedstaa-
ten bis zum 21. März 2011 die Anwendung dieser Richtlinie und
legt dem Europäischen Parlament und dem Rat dazu einen
Bericht und gegebenenfalls geeignete Änderungsvorschläge vor.

Artikel 7

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens ab dem 21. März 2009 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 8

Inkrafttreten

(1) Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(2) Wird in einem Verfahren zur Beurteilung eines beab-
sichtigten Erwerbs den zuständigen Behörden eine Anzeige nach
Artikel 1 Absatz 2, Artikel 2 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 2,
Artikel 4 Absatz 2 oder Artikel 5 Absatz 2 übermittelt, bevor die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie nachzukommen, in Kraft getreten sind, so wird
dieses Beurteilungsverfahren nach den zum Zeitpunkt der
Anzeige geltenden nationalen Rechtsvorschriften der betref-
fenden Mitgliedstaaten durchgeführt.

Artikel 9

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 5. September 2007.

In Namen
des Europäischen Parlaments

Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen
des Rates

Der Präsident

M. LOBO ANTUNES
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